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Pressemitteilung 
Vermittlungsgutschein der Agentur für Arbeit gilt 
auch bei Vermittlungen in EU- Mitgliedsstaaten  

Europäischer Gerichtshof  wendet sich gegen die 
ausschließliche Gültigkeit in Deutschland 

Aachen, den 09. März 2007:  Nach einem Urteil des EuGH vom 11.01.07 (C – 208/05) muß die Agentur 

für Arbeit einen vorliegenden Vermittlungsgutschein auch dann auszahlen, wenn der private Arbeitsvermittler den 

Bewerber in einen Mitgliedsstaat der EU vermittelt hat. Voraussetzung ist weiterhin das zustande kommen eines 

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 15 Stunden. 

 

„Vor allem für uns in der EUREGIO bieten sich hierdurch wesentlich bessere Vermittlungschancen der Bewerber 

als bisher“, so PVD- Geschäftsführer Elmar Cremer. „Endlich wird Arbeitssuchenden die Möglichkeit gegeben 

unsere Dienstleistung auch bei Grenzübertritt in Anspruch zu nehmen“.  

 

Bleibt nur noch zu hoffen, dass auch die anderen EU- Länder dem Beispiel Deutschlands folgen und ein ähnlich 

wirksames Instrument zur Beschäftigungsförderung wie den Vermittlungsgutschein einführen. 


